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Das Wichtigste in Kürze 
Um auf unserem Grundstück sinnvoll einen Erweiterungsbau (oder auch Neubau) zu realisie-
ren, ist aus baulicher Sicht (Bauvorschriften) eine Umzonung Voraussetzung und würde von 
der lokalen und kantonalen Behörde unterstützt. 

Abstimmungstext Umzonung  
Die Mitgliederversammlung ermächtigt die Gemeindeleitung der Freien Evangelischen Ge-
meinde (FEG) Buchs, das Gesuch zur Umzonung der Parzelle 1887 in die öffentliche Bauzo-
ne an das Baudepartement der polit. Gemeinde Buchs einzureichen.  
 
Was bedeutet die Umzonung von jetzt „WG4“ in neu „öffentliche Bauzone“? 

 ¦blicherweise befinden sich Ăspe-
zielle Gebªudeñ wie Kirchen, Schu-
len, Museen und Bauten der öffent-
lich Hand in dieser Bauzone 

 Die jetzige Bauzone WG4 verun-
möglicht wegen der Ausnützungszif-
fer (0,8-0,9) einen sinnvollen Aus-
bau; zudem fällt eine Kirche weder 
unter ĂW-ohnenñ noch ĂG-ewerbeñ 

 F¿r die Ăºffentliche Bauzoneñ gilt le-
diglich ein Grenzabstand von 5m, 
gegenüber Strassen 3m und eine 
Ausnutzungsziffer entfällt - die im 
Grundbuch eingetragenen Rechte 
(bei uns: Grenzbaurecht mit Migros 
auf südlicher Grenze) bleiben bei ei-
ner Umzonung erhalten 

 
Wie geschieht diese Umzonung? 

 Wir als FEG Buchs beantragen bei der polit. Gemeinde Buchs die Umzonung und legen dem 
Gesuch im Sinne einer Absichtserklärung unsere Überlegungen zu einem Um-/Neubau bei 

 Die politische Gemeinde Buchs führt das Umzonungsverfahren durch (abklären und Zustimmung 
beim Bauamt des Kantons St.Gallen einholen, und öffentliche Auflage mit Einsprache-
möglichkeiten in der politischen Gemeinde Buchs Ą Zeitdauer (ohne Einsprachen) 3-4 Monate)  

 
Nachteile einer solchen Umzonung? 

 Ein späterer Weiterverkauf unserer Parzelle schränkt die Nutzung für einen zukünftigen Besitzer 
ein und könnte bei einem Verkauf erschwerend wirken - es müsste eventuell dann wieder eine 
Umzonung durchgeführt werden 

Die Vorteile überwiegen bei weitem und mit der Umzonung verknüpft wäre natürlich auch der Wille, 
auf diesem Grundst¿ck Ămehr Raum f¿r neue Menschenñ zu schaffen (und nicht ein baldiger Ver-
kauf). Die polit. Gemeinde Buchs trägt die allgemeinen Kosten für ein solches Umzonungsverfahren. 

Abstimmungstext Planungskredit 
Wird die Umzonung der Parzelle 1887 in die öffentliche Bauzone als rechtskräftig erklärt, 
stellt die Mitgliederversammlung der FEG-Buchs aus dem Baukonto einen Planungskredit 
von Fr. 100 000.-- zur Verfügung und ermächtigt damit die Gemeindeleitung, die Planung des 
Erweiterungs- oder Neubauprojektes  in Auftrag zu geben mit dem Ziel der Baueingabe.  
Über eine definitive Baueingabe und somit Realisierung des Projekts, entscheiden die Mit-
glieder der FEG-Buchs in einer nächsten Mitgliederversammlung.  
 

Die nachfolgende Grafik zeigt, welche nächsten Schritte unsererseits nach einer Umzonung unserer  



Parzelle notwendig werden. Die Grafik rechts schlüsselt den Planungskredit auf. 
 

 
Worum geht es beim Planungskredit? 
Dieser Planungskredit von 100 000 Fr. beruht auf den Grobkos-
tenberechnungen für die vorliegende Konzeptstudie für einen Er-
weiterungsbau. Er deckt die Kosten für die detaillierte Ausarbeitung und bauliche Planung bis zur 
Baueingabe (mit Ziel Baubewilligung)  für ein Projekt mit Gesamtkosten von 2,2 Mio Fr. (Grobkos-
tenschätzung, dh. +/-15%: 1,9-2,5 Mio). Ob auch ein völliger Neubau in diesem Kostenrahmen mög-
lich ist, wird noch abgeklärt. Die Zeit bis zum Ende des Umzonungsverfahrens soll für weitere grund-
sätzliche Abklärungen und bauliche Entscheide genutzt werden. Danach wird der Planungskredit be-
nötigt, um das konkrete Projekt bis zur Baubewilligung zu planen und voranzubringen. Über das defi-
nitive Projekt und den eigentlichen Baukredit entscheiden wir gemeinsam zu einem späteren Zeit-
punkt. Erste Überlegungen zur Finanzierung eines solchen Bauprojekts haben ergeben, dass wir in 
diesem Gesamtkostenrahmen von 1,9-2,5 Mio bleiben sollten und daher ein Planungskredit von 100 
000 Fr. realistisch ist, ohne dass wir uns definitiv zu weit festlegen müssen. Mit dem Planungskredit 
legen wir uns noch nicht baulich bis ins Detail auf das vorgeschlagene An-/Umbauprojekt fest, wir 
geben uns aber den genannten Gesamtkostenrahmen vor. 

 Beim Planungskredit handelt es sich um vorgezogene Kosten, die zur Vorbereitung der 
eigentlichen Bautätigkeit gehören (= ist in der Grobkostenschätzung von 2,2 Mio enthalten).  

 Der Planungskredit wird aus dem bestehenden Baufond finanziert.  

 
Wie können wir das finanzieren? 
Erste Abklärungen und Berechnungen unseres Kassiers (A. Martin) ergeben folgenden Finanzie-
rungsbedarf (links) und folgende Finanzierungsmöglichkeiten (rechts): 
 

           
 
Die jährlichen Folgekosten nach Abschluss des Baus bewegen sich je nach Zinssituation, Art der 
Hypotheken, Amortisationszeit (ausgegangen wird von 20 Jahren) und natürlich auch aufgrund der 
zur Verfügung gestellten Spenden irgendwo zwischen 70 000 - 130 000 Fr. 
Die Arbeitsgruppe Finanzen (Heinz Staub, Marcel Merki, Peter Marxer, Alfred Martin) wird bis zur 
a.o. Mitgliederversammlung weitere wichtige Eckdaten erarbeiten. In den kommenden Wochen möch-
ten wir einen ersten Einblick in die Vorstellung unserer Mitglieder und Freunde erhalten, welchen fi-
nanziellen Beitrag zu diesem Bauprojekt sie sich vorstellen können. Zu diesem Zweck ist dieser In-
formation ein Blatt zum Ausfüllen beigelegt (noch ohne Verpflichtung).  
  
Zudem bitten wir Euch, einem Mitglied der AG Finanzen Ideen und Vorschläge zum Thema und der 
Vorgehensweise zu unterbreiten, aber auch konstruktiv-kritische Anmerkungen nicht zurückzuhalten.  

 



Wie kann ich mithelfen? 
 

Mitdenken 
Wir möchten allen Mitgliedern und Freunden herzlich danken, die in den vergangenen Jahren und 
Monaten dieses Anliegen des ĂRaum schaffenñ mitgetragen und bei all den unterschiedlichen Wegen, 
die wir geführt wurden, mitgebetet, mitgedacht und mitgeredet haben. Wir möchten weiterhin insbe-
sondere unsere ĂGemeindeabendeñ (Donnerstagabend) nutzen, um Ideen auszutauschen und Infor-
mationen weiterzugeben. Der letzte Abend vom 19.Nov. hat einmal mehr gezeigt, dass wir gemein-
sam Ăvor Gottñ als Arbeitsgruppen, Gemeindeleitung und Gemeinde einen guten Weg finden kºnnen. 

 

Mitbeten und Fasten 
ĂUmbau/Neubau: Was ist es uns wert? ... nicht nur finanziell gesehen ...ñ 
 
Damit wir in den kommenden Wochen nicht nur für uns alleine, 
sondern auch gemeinsam diese Frage bewegen können, bieten wir 
folgende Möglichkeiten zum gemeinsamen Beten und Fasten an: 

Suppen-z‘Mittag am Sonntag 29. November 

o Wer kann, bleibt am 29. Nov. nach dem Gottesdienst in der 
FEG über Mittag 

o Wir bieten um 11 45 Uhr eine einfache Suppe an, wer ganz Fasten will, der kann das auch tun 
o Für diejenigen, die wollen, stellen wir gleich ein Kässeli auf, in das man die fürs Mittagessen ein-

gesparten 5.- Fr. fürs Baukonto einwerfen kann 
o Wir gestalten eine gemeinsame Gebetszeit f¿r das Anliegen ĂGebªudeñ (12 15 ï 13 00 Uhr) 

Gebetsabend vom Donnerstag 3. Dezember 20 00 Uhr  

Samstagmorgengebet nutzen 

Am Samstag 28. November und am 12. Dezember besteht die Möglichkeit, sich zum Gebet um 9 00 - 
10 00 Uhr in der FEG zu treffen. Die Leiter werden einen Schwerpunkt für dieses Anliegen setzen.  

Früh- und Mittagsgebet Dienstag und Donnerstag  

Den Tag beginnen oder die Mittagszeit nutzen für eine 30-minütige Gebets/Fastenzeit. Treffpunkt für 
diejenigen, die um diese Zeit nach Buchs kommen können, ist die FEG Buchs: 
o Dienstagmorgen 6 30 ï 7 00 Uhr 
o Donnerstagmittag 12 30 ï 13 00 Uhr 

 
Es ist uns als Gemeindeleitung ein wichtiges Anliegen, dass wir als Gemeinde im Blick auf diese 
wichtigen Entscheide und auch auf die eigenen Möglichkeiten der Unterstützung dieses Vorhabens 
wirklich Gottes Nähe und Führung suchen. 

 

Mitfinanzieren 
Wie bereits oben erwähnt, ist es für die Arbeitsgruppe Finanzen sehr hilfreich, wenn möglichst viele 
Mitglieder und Freunde der FEG Buchs von dem beiliegenden Blatt Gebrauch machen und ihre finan-
ziellen Beitragsmöglichkeiten (noch ohne Verpflichtung und Namensnennung) kundtun. 
Bereits heute war und ist es möglich, Spenden zugunsten unseres Baufonds zu spenden oder einzu-
zahlen. Dazu ist es bei Barspenden nºtig, diese z.B. in einem Couvert mit der Aufschrift ĂBaufondñ 
oder ĂBaukontoñ einzuwerfen. Einzahlung per Post/Bank (Bankverbindung: St.Galler Kantonalbank 
Buchs  CH60 0078 1135 5015 0180 0) benutzen unseren normalen Gemeindehaushalt-
Einzahlungsschein und vermerken im Feld ĂZahlungszweckñ ebenfalls ĂBaufondñ oder ĂBaukontoñ. 
Herzlichen Dank allen Spendern. 
 

Mitarbeiten… 
é dazu hoffentlich in einem weiteren Info zu einem spªteren Zeitpunkt mehr! 
 
 

Buchs, 18.11.2009 - im Namen der Gemeindeleitung FEG Buchs, Jürg Buchegger 


